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Zukünftiger Standort des Bundesministeriums des Innern in Berlin 

In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 18. April 1996 war zu 
lesen, daß das Bundeskabinett bereits am 17. April 1996 beschlossen 
habe, daß das Bundesministerium des Innern in Berlin nicht in die früher 
vom DDR-Innenministerium genutzten Gebäude einziehen werde,  son

-

dern in einen bezugsfertigen und seit Jahren leerstehenden Büroneubau 
in Berlin-Moabit nahe dem künftigen Bundeskanzleramt. 

Der Presseverlautbarung zufolge sei die Bundesregierung somit der 
Empfehlung des Bundesbeauftragten für den Bonn—Berlin-Umzug, 
Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Dr. Klaus 
Töpfer, gefolgt. Das entgegen der ursprünglichen Planung geänderte 
Umzugskonzept solle nun von Bundesminister für Raumordnung, Bau - 
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wesen und Städtebau, Dr. Klaus Töpfer, und Bundesminister der Finan-
zen, Dr. Theodor Waigel, dem Haushaltsausschuß „zur Prüfung" vor-
gelegt werden. Weiter heißt es, „bei Zustimmung des Ausschusses" sei 
ein fester Anmietungstermin für das Bürogebäude bereits ins Auge ge-
faßt: Zum 1. Juli 1999 solle angemietet werden. 

Laut Tagesordnung des Haushaltsausschusses vom 24. April 1996 - der 
in Berlin tagte, um sich vor Ort über den „Stand der Planung zur 
Unterbringung der Bundesregierung und des Parlaments" kundig zu 
machen - sollte unter Punkt 5 tatsächlich über die künftige Amtsadresse 
des Bundesministeriums des Innern in Berlin entschieden werden. Den 
zuständigen Berichterstattern für den Innenetat im Haushaltsausschuß 
lag allerdings lediglich die Vorlage 11/96 des Bundesministeriums der 
Finanzen - Mietobjekt für das Bundesministerium des Innern in Berlin 
(Haushaltsausschußdrucksache 1450) - vor, die bereits in der 37. Sitzung 
des Haushaltsausschusses am 7. Februar 1996 als völlig unzureichend für 
eine kritische Prüfung durch das Parlament zurückgewiesen wurde. 

Die Berichterstatter aller Fraktionen mahnten erneut die dringend er-
forderlichen Berichtsvorlagen an: eine detaillierte Kosten-Nutzen-
analyse, aus der die Kosten der Mietlösungen im Vergleich zu den 
Kosten des Neubaus hervorgehen sollen, einen Bericht über eine mög-
liche Weiterverwendung des Grundstücks und Gebäudes in der Mauer-
straße sowie einen gesonderten Bericht, der die Kosten für die erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen des Dienstgebäudes des Bundesmini-
sterium des Innern separat behandelt. Alle vom Haushaltsausschuß an-
geforderten Berichte liegen bis heute nicht vor. 

Der Haushaltsausschuß kritisierte einstimmig die nicht erfüllte Berichts-
pflicht des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
und verlangte unverzüglich zur nächsten Sitzung die ausstehenden Un-
terlagen. Der Haushaltsausschuß hat die Entscheidung zu den Bau-
maßnahmen der Regierungsbauten in Berlin aus diesem Grund vertagt. 

Nach Auffassung der Fragesteller erscheint es als Mißachtung des Haus-
haltsausschusses und somit des Parlaments, wenn in der Presse ver-
lautbart wird, daß die Anmietung des Dienstgebäudes für den Bundes-
minister des Innern in Berlin bereits zum 1. Juli 1999 feststehe und der 
Haushaltsausschuß lediglich „prüfe" und zustimme. Fakt ist vielmehr, 
daß seriöse und detaillie rte Vorlagen und Berichte des Bundesmini-
steriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau bis heute nicht 
vorgelegt wurden. Ohne diese ist eine parlamentarische Entscheidung 
im Haushaltsausschuß nicht möglich. Nur wenn das Parlament richtig 
und gut informiert wird und die Beanstandungen und Bedenken des 
Haushaltsausschusses durch entsprechend fundierte Berichte ausge-
räumt werden, kann überhaupt eine Entscheidung sowohl für die eine 
wie die andere Alternative getroffen werden. 

1. Hat das Bundeskabinett den künftigen Standort des Bundesmini-
steriums des Innern in Berlin bereits beschlossen, und wenn ja, 
wann wurde dieser Beschluß für welches konkrete Objekt gefaßt, 
und warum wurde er dem Haushaltsausschuß noch nicht offiziell 
zugeleitet? 

a) Das Bundeskabinett hat am 17. April 1996 das fortgeschriebene 
Konzept zur Unterbringung der Bundesregierung in Berlin, das 
für das Bundesministerium des Innern die Unterbringung in 
dem Mietobjekt „Kleiner Spreebogen", Berlin, Alt Moabit 
(ehem. Bolle-Meierei) vorsieht, gebilligt. Mit dieser Entschei-
dung wurde der Prüfauftrag des Kabinetts vom 24. Januar 1996 
erfüllt, der die gemeinsame Prüfung durch das Bundesmini-
sterium der Finanzen, das Bundesministerium für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau unter Beteiligung des Bun-
desministeriums des Innern zum Gegenstand hatte, ob die Un-
terbringung des Innenministeriums bei einem privaten Investor 
nicht auf die Dauer wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist. Das 
Bundesministerium der Finanzen sowie das Bundesministe-
rium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau wurden be-
auftragt, das fortgeschriebene Konzept dem Haushaltsaus-
schuß des Deutschen Bundestages zur Zustimmung zuzuleiten. 
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b) Die Behandlung dieses Beschlusses war zunächst für den 
24. April 1996 und 22. Mai 1996 im Haushaltsausschuß des 
Deutschen Bundestages vorgesehen, der Tagesordnungspunkt 
wurde jedoch jeweils abgesetzt. Der unter vorstehendem 

Buchstaben a angeforderte Bericht wurde inzwischen vom 
Bundesministerium der Finanzen dem Haushaltsausschuß zu-

geleitet. 

2. Warum legt das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau nicht gegenüber dem Haushaltsausschuß die Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen der KPMG Deutsche Treuhand Ge-
sellschaft, bezogen auf die in die engere Wahl genommenen vier 
Objekte für das Bundesministerium des Innern, offen? 

Siehe Antwort zu Frage 1. 

3. Ist über einen Betrachtungszeitraum von 30 Jahren die Anmietung 
eines Objekts gegenüber z. B. dem Ankauf eines Dienstgebäudes 
für das Bundesministerium des Innern entsprechend der vorliegen-
den Investorenangebote tatsächlich wi rtschaftlicher? 

4. Handelt es sich bei dem offiziell ins Auge gefaßten Mietobjekt in 
Berlin-Moabit um das wirtschaftlichste Objekt, oder welche ande-
ren Gründe haben für den Standort Moabit gesprochen? 

Die Bundesregierung hat in ihrem Bericht an den Haushaltsaus-
schuß vom 29. Mai 1996 die Wirtschaftlichkeitsabwägungen und 
die Entscheidungsgründe für die Auswahl des Mietobjektes um-

fassend dargestellt. 

5. Welche Planungen verfolgt das Bundesministerium für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau mit der bundeseigenen Liegen-
schaft Mauerstraße, falls das Bundesministerium des Innern in ei-
nem Mietobjekt untergebracht werden soll? 

Nach dem am 17. April 1996 vom Bundeskabinett beschlossenen 
fortgeschriebenen Unterbringungskonzept „sieht das Nutzungs-
konzept für die Liegenschaft Mauerstraße (Häuser I - III), Berlin, 
bis auf weiteres die Unterbringung nachgeordneter Dienststellen 
des Bundesministeriums des Innern vor". 

6. a) Ist der Bundesregierung das neue Angebot der Immobilienfirma 
D. bekannt, welches die Funktionalität des Gebäudes für das 
Bundesministerium des Innern durch Verbindungs- und Ergän-
zungsmaßnahmen erfüllt und die Fertigstellung zum 1. Januar 
1998 durch D. garantiert, wobei dem Bund bei Einzug zum 1. Juli 
1999 eine unentgeltliche Zwischennutzung für 1,5 Jahre z. B. im 
Rahmen des Freimachungs- und Renovierungskonzepts oder 
alternativ ein früherer Bezug ohne Mietzahlungsverpflichtung 
mit errechnetem Liquiditätsvorteil von ca. 23,5 Mio. DM zugute 
käme, und welches bei sofortigem Ankauf für 387,6 Mio. DM 
oder fünf Jahre nach Fertigstellung für 497,2 Mio. DM dem Bund 
zur Verfügung stände? 

b) Wenn ja, wurde das genannte Angebot eingehend geprüft, wie 
fiel die Bewertung aus, und wann wird diese dem Haushalts-
ausschuß zur Beratung vorgelegt? 
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Das in Frage 6 Buchstabe a angesprochene Angebot ist der Bun-
desregierung bekannt. Eine Prüfung der Nutzung des Gebäudes 
vor dem 1. Juli 1999 war nicht Gegenstand des Kabinettauftrages 
vom 24. Januar 1996. 

7. Aus welchem Grund sind die vom Haushaltsausschuß bereits vor 
Monaten angeforderten Berichte nicht zur aktuellen Sitzung vor-
gelegt worden? 

Die Auswirkungen der Veränderungen der Unterbringungs-

konzeption - nach dem zu erwartenden Beschluß vom 17. April 
1996 - sollten zunächst abgewartet werden. Inzwischen wurden 
die gewünschten Berichte dem Haushaltsausschuß zugeleitet. 

8. Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Fragesteller, daß die seit 
Monaten angemahnte Nichtvorlage der für den Haushaltsausschuß 
erforderlichen Berichte eine Mißachtung des Parlaments darstellt? 

Nein, (denn Bundesminister Dr. Klaus Töpfer beabsichtigte - nach 
dem Kabinettbeschluß vom 17. April 1996 - die vollständige, 
baldmögliche Unterrichtung des Haushaltsausschusses, siehe 
Antwort zu Frage 7). 

9. Wie ist die Nichterfüllung der Berichtspflicht durch den Bundes-
minister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau mit der For-
derung des Haushaltsausschusses vereinbar, daß alle „zeitverzö-
gernden und kostentreibenden Maßnahmen" vom Bundesminister 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau abzuweisen sind, da-
mit Kostenrahmen und Terminplan des Umzugs eingehalten wer-
den können? 

Kosten- und Terminplan sind nicht berührt. 

10. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Säumnis des 
Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau in 
diesem Punkt kein „dem Ziel dienendes Handeln" in bezug auf die 
zügige Durchführung des Verfahrens zur Schaffung der Voraus-
setzungen für einen reibungslosen und kostengünstigen Umzug 
darstellt? 

Nein. 

11. Geht die Bundesregierung davon aus, daß der Haushaltsausschuß 
ohne genaue Prüfung der erforderlichen Unterlagen dem Kabinett-
beschluß zustimmen wird? 

Nein. 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/4848 

12. Aufgrund welcher Fakten kann die Bundesregierung bereits heute 
einen Termin für die Anmietung eines Mietobjekts für das Bundes-
ministerium des Innern in Berlin in der Presse nennen, wenn der 
Haushaltsausschuß noch gar nicht entschieden hat, ob überhaupt 
und welches Gebäude angemietet wird? 

Der Termin 1. Juli 1999 wurde als Berechnungszeitpunkt fest-
gelegt, um die Vergleichbarkeit der günstigsten Angebote zu 
ermöglichen. 

Die Bundesregierung hat die Anmietung für das Bundes-
ministerium des Innern immer unter den Vorbehalt der Zustim-

mung des HHA gestellt; so auch Anlage 3 zur Tischvorlage des 
Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
vom 16. April 1996 für die Kabinettsitzung am 17. Ap ril 1996 
„Sprechzettel für den Regierungssprecher" ... „hat heute das 
Bundeskabinett ... das Bundesministerium der Finanzen sowie 
das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau beauftragt, das fortgeschriebene Konzept dem Haushaltsaus-
schuß des Deutschen Bundestages zur Zustimmung zuzuleiten". 

Ebenso lfd. Nummer 3 des Beschlußvorschlages der Kabinettvor-
lage des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau vom 19. Januar 1996 (Kabinettbeschluß vom 24. Januar 
1996): 

„Das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesmini-
sterium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau werden 
gebeten, das fortgeschriebene Unterbringungskonzept dem 
Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages zur Zustimmung 
zuzuleiten." 

13. Warum kann Bundesminister Dr. Klaus Töpfer in der Presse be-
haupten, durch den Kabinettbeschluß wäre bereits sichergestellt, 
daß das Bundesministerium des Innern pünktlich im Jahre 1999 in 
Berlin die Arbeit aufnehmen könne? 

Weil das im Kabinettbeschluß vom 17. April 1996 benannte Büro-
gebäude bereits weitestgehend fertiggestellt ist und somit auf 
jeden Fall im Jahre 1999 zur Verfügung steht; ansonsten siehe 
Beantwortung der Frage 12. 

14. Gilt noch immer der Beschluß der Bundesregierung, daß einzelne 
Ministerien auch schon vor 1998 nach Berlin umziehen könnten, 
falls es die baulichen Gegebenheiten zuließen? 

Die Bundesregierung geht von der Gesamtheit ihrer zum Umzug 
gefaßten Beschlüsse aus. Zuletzt hat sie hierzu am 24. Januar 1996 
folgendes beschlossen: . 

„Die Bundesregierung stimmt dem  vom Bundesminister für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau und Umzugsbeauf-
tragten der Bundesregierung vorgelegten fortgeschriebenen 
Unterbringungskonzept der Bundesregierung in Berlin zu. 
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Sie beauftragt den Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau, das fortgeschriebene Unterbringungskonzept für 
einen Umzug der Bundesregierung in den Jahren 1998 bis 2000 
umzusetzen, um ihrer Verantwortung gegenüber dem Parlament 
nachzukommen." 






